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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1428/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 31.05.2023 
Bereich: Straße- und Verkehr 
Bearbeitet von: Frau Bauman, Herr Thomas, Herr Hinkel 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Bauausschuss 14.06.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 23.08.2023 

Rat 06.09.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Straßenmanagementsystem - Straßenzustandserfassung; Fortschreibung Sanierungs- und 
Bauprogramm für Straßen und Brücken; Straßen- und Wegekonzept für das Kommunalab-
gabengesetz NRW 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Neuerfassung des Zustands für Straßen, 
Straßenmanagementsystem, gemäß §29 KomHVO NRW alle 10 Jahre, für das Jahr 2026. 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, die in Anlage 1 aufgeführte Prioritätenliste 
für die Abarbeitung von Deckenerneuerungen für die Jahre 2025 bis 2029, abhängig vom 
Planungs- und Finanzierungsstand, sowie der Personaldecke. 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, die in Anlage 2 aufgeführte Prioritätenliste 
für die Abarbeitung des Bauprogramms für die Jahre 2025 bis 2029, abhängig vom Planungs- 
und Finanzierungsstand, sowie der Personaldecke. 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, die in Anlage 3 aufgeführte Prioritätenliste 
als Straßen- und Wegekonzept für das Kommunalabgabegesetz NRW. 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Vorgeschichte 
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Mit den Vorlagen 2358/2009 und 239/2010 sind erstmalig Prioritätenlisten durch den Rat 
der Universitätsstadt Siegen beschlossen worden. Die in diesen Vorlagen aufgeführten 50 
Straßen- und 7 Brückenmaßnahmen wurden umgesetzt.  
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beauftragte am 09.03.2011 die Verwaltung ein Erhal-
tungsmanagementsystem und die damit einhergehende Zustandserfassung der Straßen neu 
aufzustellen. Mit der Vorlage 2523/2019 wurden die Ergebnisse der Zustandserfassung und 
das Erhaltungsmanagementsystem vorgestellt und mit einer Fortschreibung der Prioritäten-
listen beschlossen. 
 
Die Ergebnisse dieser Zustandserfassung bilden die fachliche Basis der Prioritäten im Be-
reich der Instandhaltung sowie für das Bauprogramm im Straßenneubau. 
 
Prioritätenlisten Deckenerneuerungen und Bauprogramm 2023 
 
Für die Aufstellung bzw. Fortschreibung der Prioritätenlisten sind neben der sachlich, fachli-
chen Grundlage der Zustandserfassung verschiedene weitere Einflussfaktoren zu berücksich-
tigen, weshalb die Prioritätenlisten der Deckenerneuerungen (Anlage 1) und des Baupro-
gramms (Anlage 2) nicht deckungsgleich mit den Ergebnissen der Zustandserfassung sind. 
 
Die Prioritäten berücksichtigen dabei die Maßnahmen aller Ver- und Entsorger, die jährlich 
aktualisiert über das Jahresbauprogramm koordiniert und abgestimmt werden. 
  
Ebenso werden die zeitlichen Abläufe der Baumaßnahmen anderer Baulastträger berück-
sichtigt, die Einfluss auf die verkehrlichen Abläufe im Stadtgebiet haben. 
 
Eine weitere Einflussgröße sind die Finanzierbarkeiten durch beispielsweise Zuwendungen 
und deren Bewilligungen. 
 
In den vergangenen Jahren erschwerte zudem der Fachkräftemangel eine mittelfristige Zeit-
planung deutlich. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, Fachkräfte zu gewinnen 
und Fachkräfte zu halten, ist die Entwicklung und die Erweiterung der Angebote der Stadt-
verwaltung als familienfreundlicher Arbeitgeber positiv. 
 
Allerdings ergeben sich durch das Angebot des Mobilen Arbeitens und auch die höhere An-
zahl von Teilzeitkräften neue Arbeitsabläufe und damit einhergehend die Digitalisierungs-
strategie der Stadtverwaltung.  
Gerade im Straßenbau sind die Projektakten enorm umfangreich. Alle Daten und Unterlagen 
müssen für die Kollegen digital und zentral bereitgestellt werden. Hierfür sind die Grundla-
gen zu erarbeiten und bereitzustellen. Die Erfahrungen der angeordneten Heimarbeit wäh-
rend der Pandemie bilden für Straße und Verkehr aktuell die Grundlagen für die Aufarbei-
tung neuer Arbeitsabläufe, um den aktuell hohen Koordinierungsaufwand der Führungskräf-
te zu reduzieren.  
 
Inventur / Neuerfassung des Zustands für Straßen und Fortschreibung des Erhaltungs-
managements 
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Aufgrund einer Änderung der Kommunalen Haushaltsverordnung ist eine Zustandserfassung 
nicht mehr wie bisher alle 5 Jahre notwendig, der Zeitraum einer Neuerfassung ist auf 10 
Jahre ausgeweitet worden. 
Folglich ergibt sich eine Änderung zur Vorlage 2523/2019 in der eine erneute Zustandserfas-
sung für das Jahr 2021 beschlossen wurde. 
Die nächste Zustandserfassung ist für das Jahr 2026 vorgesehen. 
 
Straßen- und Wegekonzept für das Kommunalabgabegesetz NRW (KAG) 
 
Über die Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge können die beitragspflichtigen Grundstück-
seigentümer finanziell entlastet werden. Voraussetzung für die Beantragung von Zuwendun-
gen bei KAG – Maßnahmen ist ein politisch beschlossenes Straßen- und Wegekonzept, wel-
ches eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung abdeckt. Das Konzept ist bei Bedarf, 
jedoch mindestens alle zwei Jahre, fortzuschreiben. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
- 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
- 

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
- 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
- 

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
 - 

 im Ergebnisplan 
 
 - 

 Nein  Ja, mit 
 
 - 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
- 
Sachkonto 
- 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
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In Vertretung 
 
gez. 
 
Henrik Schumann 
Stadtbaurat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. Anlage 1 Deckenprogramm 2024 bis 2029   
2. Anlage 2 Straßenbauprogramm 2024 bis 2029   
3. Anlage 3 Straßen- und Wegekonzept 2024 bis 2029   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZTnsZ37Ai9jIgHgAHaAOLrqp2iEQP1UQj1pKb9umWeCP/Anlage-1-Deckenprogramm-2024-bis-2029.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZVd9mAEFpOyED5spm3gOmoBiANscmpCc0JEnV6C6z4xA/Anlage-2-Stra%C3%9Fenbauprogramm-2024-bis-2029.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZX6ZrA9KLum7nmhTNM08O-cgu8x07BuAqWWXNv8excHJ/Anlage-3-Stra%C3%9Fen--und-Wegekonzept-2024-bis-2029.pdf



